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An die Stadt Freising 
Herrn Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher 
Obere Hauptstr. 2 
85350 Freising 

Freising, den 20. Nov. 2024 

ANTRAG der SPD-Fraktion im Freisinger Stadtrat 
 
Erhöhte Schulwegsicherheit an der Mainburger Straße während der Unterbringung der 
Paul-Gerhardt-Grundschule im Gebäude der ehem. Sternschule Neustift 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
 
die SPD-Stadtratsfraktion beantragt: 
Die Verwaltung prüft zur Erhöhung der Schulwegsicherheit, solange die Paul-Gerhardt-Grund-
schule in der ehemaligen Sternschule Neustift untergebracht ist, folgende Maßnahmen ent-
lang der Mainburger Straße: 
- Ausweisung eines schulweg-bezogenen Tempo-30-Abschnitts zwischen Rotkreuzstraße und 
Alois-Steinecker-Straße oder zwischen Rotkreuzstraße und General-von-Stein-Straße (auf 
Grundlage der 56. Verordnung zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften) 
- Errichtung einer Anforderungslichtsignalanlage im Zuge der bestehenden Mittelinsel vor der 
Brauerei 
Bei positivem Prüfergebnis soll es zu einer zeitnahen Realisierung kommen. 
 
BEGRÜNDUNG: 

Die vorübergehende Unterbringung der Paul-Gerhardt-Grundschule in der Neustifter Stern-
schule bedeutet für einen erheblichen Teil der betroffenen Schülerinnen und Schüler einen 
um ca. 1,2 km längeren Schulweg, der sie entlang der Mainburger Straße führen wird – ent-
weder hinauf zur General-von-Stein-Straße oder hinunter zur Lankesbergstraße bzw. Klebel-
straße. 
Die Mainburger Straße ist eine im Berufsverkehr relativ stark genutzte Straße mit z. T. eher 
schmalen Gehsteigen, v. a. im Bereich der Fußgängerampel an der Kreuzung Mainburger Str./ 
Alois-Steinecker-Str. Die Zahl der Kinder auf ihrem Schulweg entlang der Mainburger Straße 
wird sich im Vergleich zu jetzt erhöhen. Die betroffenen Kinder sind im Grundschulalter. 
 
Die 56. Verordnung zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften vom 19.06.2024 
erleichtert es Kommunen, Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Tempo 30 auszuweisen zum 
Beispiel an stark frequentierten Schulwegen, auch an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen oder 
weiteren Vorfahrtstraßen. 
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Die für Kommunen neu ausgeweiteten Möglichkeiten zur Ausweisung von Tempo-30-Ab-
schnitten sollte die Stadt Freising nutzen, um im genannten Bereich die Schulwegsicherheit 
der Grundschüler zu erhöhen. 
 
 
 
Mit kollegialen Grüßen 
 
 
Peter Warlimont Norbert Gmeiner Teresa Degelmann 
 


